So startet der neue Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat 2022-27 stellt sich in den Pfarrgemeinden der Pionierdekanate in der bestehenden Rechtsform auf und arbeitet ab 1.1.2023 in teilweise veränderten Funktionen in der neuen Rechtsform in den „neuen Pfarrgemeinden“
ERSTE SITZUNG
WER PLANT?
Verantwortlich für die Einberufung der ersten Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates ist der Pfarrer, ein ihm gleichgestellter Priester oder ein/e Pfarrassistent/in. Für die Planung der ersten Sitzung wird er/sie Mitglieder aus der bisherigen Pfarrgemeinderatsleitung oder aus dem PGR-Wahlvorstand hinzuziehen. In Seelsorgeteam-Pfarren ist das Seelsorgeteam verantwortlich.
WO und WANN? In einem großen, freundlichen Raum an einem Abend während der Woche oder an einem Vormittag/Nachmittag am Samstag
SCHRITTE
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden und Handschlag (Kopfnicken) mit dem Versprechen, das „Amt gewissenhaft auszufüllen“ (PGR-Statut 2016). Mit dieser Symbolhandlung ist der Pfarrgemeinderat konstituiert. Dann: Unterzeichnen der Verschwiegenheitserklärung (Datenschutz) durch alle Pfarrgemeinderät/ innen.
2. Erstes Kennenlernen, ins Gespräch kommen (im Plenum) (Durcheinandergehen, auf ein Zeichen zu zweit zusammengehen, sich zu zweit zu einer Frage austauschen (jeweils 3-5 min pro Gesprächspaar) 
1. So bin ich in diese Pfarrgemeinde hereingekommen: …
2. Wenn ich jemand Neuen kennenlerne, dann …
3. Was bedeutet hoffen für mich?
4. Für wen bin ich gerne da?
5. Welche Gottesdienste stärken mich?
6. Hier im Pfarrgemeinderat möchte ich …
„Mit den unter 2-5 genannten Antworten haben wir uns inhaltlich auf die Grundaufträge der Kirche zubewegt“ (Ev. Seelsorgeteam-Symbol zeigen)
3. Unser erster Blick auf die Pfarrgemeinde als Ganze: Visionsaustausch zu den Fragen in Kleingruppen, Kärtchen beschreiben. (20 min)
1. In unserer Pfarrgemeinde taugt mir am meisten:
2. In meinem positiven Zukunftsbild der Pfarrgemeinde … (Bitte Aussagen formulieren, Zeitwörter im Aktiv, (nicht im Passiv) verwenden.)
Die Kärtchen werden von der Gesprächsleitung eingesammelt und der im nächsten Schritt zu wählenden Leitung des Pfarrgemeinderates übergeben.
4. Wahl der PGR-Leitung (PGR-Statut/Rahmenordnung Seelsorgeteam 2016)
4.1. In Ihrer Pfarrgemeinde gibt es bereits ein Seelsorgeteam (Rahmenordnung). Sie wählen eine/n PGR-Obmann/frau (und deren Stellvertretung). Diese Position oder deren Stellvertretung kann mit 1.1.2023 in eine Funktion im Seelsorgeteam, z.B. in die Funktion der „Inneren Organisation“ wechseln, muss das aber nicht. Im letzteren Fall endet die Funktion dieser PGR-Obleute. Sie bilden zeitnah zur konstituierenden Sitzung einen PGR-Fachausschuss Finanzen nach geltendem PGR-Statut/Statut Fachausschuss Finanzen. Dieser PGR-Fachausschuss Finanzen wählt eine/n PGR-Fachausschuss-Finanzen-Obmann/frau. Diese Person kann ab 1.1.2023 die Funktion des Finanzverantwortlichen im Seelsorgeteam wahrnehmen, muss das aber nicht. Wenn diese beiden Funktionen nicht besetzt werden können, überlegen die PGR-Mitglieder bis zur nächsten Sitzung, welche Personen z.B. durch Kooptierung in den PGR aufgenommen werden können, die für eine solche Funktion zur Verfügung stehen.
4.2. Im Zuge der PGR-Wahlvorbereitung konnten Sie bereits die vier Grundfunktionsverantwortlichen finden und designieren. Gesprächsrunde aller PGR-Mitglieder mit den designierten Grundfunktionsverantwortlichen:
1. Warum ich zugesagt habe: …
2. Was ich mir bis jetzt unter meiner zukünftigen Tätigkeit als Seelsorgeteam-Mitglied vorstelle: …
3. Was mich daran interessiert. Was ich dafür mitbringe: …
Wahl des/der PGR-Obmanns/frau (siehe 4.1.). Der/Die Finanzausschuss-Obmann/ frau wird vom (in dieser Sitzung zu bildenden) PGR-Fachausschuss Finanzen gewählt und in den Pfarrgemeinderat delegiert. Diese gewählten/delegierten Personen übernehmen mit den Grundfunktionsverantwortlichen nach der Bestätigung der Grundfunktionsverantwortlichen durch den PGR (geheim) und der hauptamtlich zuständigen Person die Leitung des Pfarrgemeinderates (Rahmenordnung Seelsorgeteam 2016).
4.3. Es gibt zwei ehrenamtliche Personen, die sich ein Wirken in einem Seelsorgeteam vorstellen können.
1. Gesprächsrunde siehe 4.2. 2. Wahl PGR-Obmann/frau und Delegation PGR-Fachausschuss Finanzen siehe 4.1.
2. Kleingruppenarbeit zum Thema „Wie können wir die offenen Seelsorgeteam-Positionen besetzen?“ (Ev. mit den Erarbeitungsplakaten zu den Seelsorgeteamfunktionen)
3. Wahl der fehlenden Seelsorgeteam-Funktionen aus dem Pfarrgemeinderat. Wenn auf diesem Weg ein Seelsorgeteam entsteht, übernimmt dieses die Leitung. Wenn nicht:
4. Wahl einer PGR-Leitung (PGR-Statut), wobei die zwei Seelsorgeteam-Interessierten nach PGR-Statut Art 5,2 in die Leitung gewählt werden. Die PGR-Leitung leitet den Prozess der Vervollständigung des Seelsorgeteams und wirkt so lange, bis ein Seelsorgeteam (Rahmenordnung Seelsorgeteam 2016) vom Pfarrgemeinderat bestätigt werden kann und die Leitung des Pfarrgemeinderates übernimmt. (Rahmenordnung Seelsorgeteam 2016)
4.4. Es gibt noch keine Personen, die sich das Wirken in einem Seelsorgeteam vorstellen können. Es wurden in der PGR-Wahl-Vorbereitung noch keine Gespräche geführt. Wahl einer PGR-Leitung nach PGR-Statut 2016. Bis Herbst 2022 stellt der Pfarrgemeinderat ein Seelsorgeteam zusammen. Vereinbaren Sie auf jeden Fall einen Termin mit Ihrem/Ihrer Pfarrgemeinde-Begleiter/in. (Kontakt über Ihre Dekanatsleitung)
5. Wahl der Schriftführung des Pfarrgemeinderates
6. Entsendung des PGR-Obmanns, der PGR-Obfrau in den Dekanatsrat (Statut Dekanatsrat 2017) (Wichtig für die Weiterarbeit im Umsetzungsprozess!)
7. Kooptierungen (PGR-Statut 2016)
8. Vorausblick auf die zweite Sitzung (Inhalte, Termine ...)
9. Reflexionsrunde der ersten Sitzung. So habe ich diese Sitzung erlebt: ...

ZWEITE SITZUNG
WER PLANT?
Die Pfarrgemeinderatsleitung/das Seelsorgeteam.
WO und WANN? In einem großen, freundlichen Raum an einem Abend während der Woche oder an einem Vormittag/Nachmittag am Samstag
SCHRITTE
1. Bibelgespräch im Pfarrgemeinderat zu Epheserbrief 1,1-2: Wie hilft uns diese Bibelstelle bei den Aufgaben dieser Sitzung? (Spätere Sitzungen: Lesungen/Evangelium vom Tag verwenden)
2. Jene Punkte fortführen, die aus der 1. Sitzung noch offen sind.
3. PGR-Fachausschüsse/teams einrichten.
4. Vereinbarungen über die Arbeitsweise im PGR.
5. Reflexionsrunde: So habe ich diese Sitzung erlebt: ... 

Diözesane Dokumente für die PGR-Arbeit
• Statut für den Pfarrgemeinderat in der Diözese Linz 2016 (PGR-Statut 2016)
• Statut für den Fachausschuss Finanzen des Pfarrgemeinderates 2007
• Rahmenordnung für das Seelsorgeteam in der Diözese Linz 2016
• Statut für den Dekanatsrat 2017
www.dioezese-linz.at/pgr
Dokumente für die neue Struktur (gültig ab der Errichtung der neuen Pfarre):
• Handbuch zum Strukturmodell 2021
• Ordnung der Pfarren in der Diözese Linz. Rechtstexte 2021
www.dioezese-linz.at/zukunftsweg

